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RS OGH 1983/6/15 3Ob86/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

EO §371a

Rechtssatz

Das Gericht muß bei der Festsetzung der Sicherheit erwägen, welcher Schaden dem Verp6ichteten erwachsen kann. Es

kommt daher ua auf die dem Verp6ichteten allenfalls zu ersetzenden Kosten und auf die voraussichtliche Dauer des

Verfahrens, nicht aber auf die 9nanzielle Leistungsfähigkeit des betreibenden Gläubigers oder die durch bloße

Rufschädigung entstehenden Schäden an.

Entscheidungstexte

3 Ob 86/83

Entscheidungstext OGH 15.06.1983 3 Ob 86/83
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